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01.2023 

Antrag für Kapitalauszahlung gemäss Art. 22 des Vorsorgereglements

1. Versicherte Person

Anrede:   Herr           Frau AHV-Nr:  ______________________________________  

Name: _______________________________ Vorname:  ______________________________________  

Adresse: _______________________________ PLZ und Ort:  ______________________________________  

Geburtsdatum: _______________________________ E-Mailadresse:  ______________________________________ 

Tel.-Nr. Geschäft:  _______________________________ Tel.-Nr. Privat:  ______________________________________  

Zivilstand:   ledig   Konkubinat   verheiratet 
  geschieden   verwitwet   eingetragene Partnerschaft 

Datum der Heirat, der Registrierung der Partnerschaft bzw. der Scheidung:  ________________________________________  

2. Erklärung betreffend die Auszahlung des Altersguthabens

Ich wünsche per ______________________ (das Datum der Pensionierung ist   definitiv    provisorisch) 

 von der im Art. 22 des Vorsorgereglements umschriebenen Möglichkeit der Auszahlung des vollen Altersguthabens in 
Form eines einmaligen Kapitalbetrages Gebrauch zu machen; 

   ___________   % des Altersguthabens in Kapitalform zu beziehen; 

   CHF ________________ als einmaligen Kapitalbetrag zu beziehen. 

Der nicht bezogene Teil des Altersguthabens wird gemäss den Bestimmungen des Vorsorgereglements in eine Altersrente 
mit anwartschaftlichen Hinterlassenenrenten umgewandelt. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass 

− mit dem Kapitalbezug die reglementarischen Ansprüche gegenüber der Luzerner Gemeindepersonalkasse abgegolten sind;

− auf der bezogenen Kapitalleistung weder eine Altersrente noch eine andere Rente oder ein Todesfallkapital zur Auszahlung
gelangt;

− bei Teilinvalidität nur das Altersguthaben im Umfang des Erwerbsfähigkeitsgrades bezogen werden kann;

− wenn Einkäufe getätigt wurden, die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der nächsten drei Jahre nicht in Kapital-
form aus der Vorsorge zurückgezogen werden dürfen;

− das Begehren um Kapitalauszahlung der Luzerner Gemeindepersonalkasse spätestens vor der ersten Rentenzahlung schrift-
lich einzureichen ist. Ab diesem Zeitpunkt ist es unwiderruflich.

Ort und Datum:   ________ 

Unterschrift der versicherten Person 

3. Zustimmung des Ehegatten resp. des eingetragenen Partners
Die unterzeichnende Person stimmt der gewünschten Kapitalauszahlung zu. 

Ort und Datum:   ________ 

Unterschrift des Ehegatten resp. des eingetragenen Partners 

Amtliche Beglaubigung der Unterschrift 
Die unterzeichnende amtliche Person bestätigt, dass der Ehegatte resp. der eingetragene Partner die obenstehende 
Unterschrift eigenhändig gezeichnet hat. 

Ort und Datum:   ________ 

Stempel und Unterschrift der amtlichen Person 
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